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1. Einleitung 

Die Sozialhilfe ist das letzte soziale Netz in der Schweiz. Sie kommt nur dann zum Zug, wenn 

Leistungen anderer Sicherungssysteme wie z.B. AHV oder IV nicht verfügbar oder ausge-

schöpft sind und keine eigenen Mittel vorhanden sind. Die Sozialhilfe ist neben der Existenz-

sicherung für die Förderung der sozialen und beruflichen Integration der Betroffenen zu-

ständig. Die SKOS schätzt, dass jeder sechste Neueintritt in der Sozialhilfe durch eine Person 

erfolgt, die zuvor aus der Arbeitslosenversicherung (ALV) ausgesteuert wurde. Zwischen der 

Aussteuerung und dem Sozialhilfebezug liegen aufgrund des Vermögensverzehrs oft Monate 

oder sogar Jahre. Eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt nach längerer Abwesenheit ist 

anspruchsvoll. Umso wichtiger ist es, Massnahmen zur Prävention von Sozialhilfebezug um-

zusetzen und die Schnittstelle zwischen ALV und Sozialhilfe möglichst optimal zu gestalten. 

Sowohl die Sozialhilfe als auch die ALV sollen hierfür innerhalb des gesteckten gesetzlichen 

Rahmens ihr Möglichstes tun und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren inten-

sivieren. Es gibt vielversprechende Beispiele für die Kooperation zwischen der Sozialhilfe und 

der ALV, die im Positionspapier erwähnt werden.  

Um eine erneute, nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu fördern, sind zudem 

Bildungsmassnahmen notwendig. Sowohl in der ALV als auch in der Sozialhilfe sollte mehr 

in die Bildung investiert werden. Im vorliegenden Papier wird aber auch deutlich, dass es 

dazu übergeordnet ein politisches Bekenntnis zur Förderung der Bildung Erwachsener 

braucht. 

Im Folgenden werden die aktuelle Situation sowie die Herausforderungen aus Sicht der SKOS 

an der Schnittstelle zwischen ALV und Sozialhilfe dargelegt. Anschliessend wird aufgezeigt, 

welche Massnahmen zur Verminderung von Langzeitarbeitslosigkeit bereits existieren. 

Schliesslich werden Lösungsvorschläge für die diskutierten Problemstellungen vorgeschla-

gen und ein Fazit gezogen. 

2. Aktuelle Situation und Herausforderungen 

Nachfolgend werden drei Themenfelder beleuchtet, die aus Sicht der SKOS Optimierungs-

bedarf aufweisen: Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden, Umschulung und Weiterbildung aus-

bauen sowie die Zusammenarbeit zwischen der ALV und der Sozialhilfe fördern.  

2.1. Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden 

Als langzeitarbeitslos werden Personen bezeichnet, die länger als ein Jahr bei einem RAV als 

arbeitslos gemeldet sind (SECO, 2021). Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamt-

bevölkerung war gemäss dieser Definition seit 2012 bis vor der Corona-Pandemie stabil (Eg-

ger, Dreher & Partner AG & Ecoplan, 2020, S. 1). Infolge der Corona-Pandemie ist die Anzahl 

langzeitarbeitsloser Personen markant gestiegen: Während im Mai 2019 14 346 Langzeitar-

beitslose registriert waren, wurde im Mai 2021 der Höchststand während der Pandemie mit 
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34 528 Personen erreicht. Im Dezember 2022 waren noch 14 129 Langzeitarbeitslose gemel-

det (Amstat, 2023).  

Wird hingegen die Definition der International Labour Organization ILO verwendet, werden 

alle Personen der ständigen Wohnbevölkerung einbezogen, die ohne Arbeit sind, eine Stelle 

suchen und innert kurzer Zeit verfügbar sind, so z.B. auch stellensuchende Sozialhilfebezie-

hende. Diese breite Definition ist wichtig, da mehr als die Hälfte der Stellensuchenden nicht 

bei einem RAV gemeldet ist (BSS & KOF, 2020, S. 3-4). Gemäss Definition der ILO von Lang-

zeitarbeitslosigkeit ist der Anteil Langzeitarbeitsloser zwischen 25 und 64 Jahren von 2010 

bis 2018 um 22 Prozent auf 80 000 Personen angestiegen (BSS & KOF, 2020, S. 7). 

Die Risikofaktoren für Langzeitarbeitslosigkeit sind erforscht: Dazu gehören ungenügende 

oder fehlende berufliche Qualifikation (Egger, Dreher & Partner AG & Ecoplan, 2020), eine 

IV-Rente, Arbeitslosigkeit im Alter von 45 Jahren oder mehr sowie eine ausländische Natio-

nalität (BSS & KOF, 2020). Wer einmal langzeitarbeitslos ist, hat negative Auswirkungen auf 

die Arbeitsmarktkarriere zu befürchten. Einerseits sinken die Chancen, erneut eine Anstel-

lung zu finden. Andererseits reduziert sich das Einkommen der Erwerbstätigen, die nach ei-

ner Langzeitarbeitslosigkeit wieder eine Anstellung gefunden haben; sei es infolge eines tie-

feren Arbeitspensums oder eines tieferen Lohnsatzes (BSS & KOF, 2020; Liechti & Siegent-

haler, 2020). 

In der Studie von Egger, Dreher & Partner & Ecoplan werden den RAV Empfehlungen zur 

Vermeidung der Langzeitarbeitslosigkeit abgegeben. Einerseits wird betont, dass Langzeit-

arbeitslose eine heterogene Gruppe sind. Es wird deshalb geraten, individuell zugeschnit-

tene Beratungsstrategien für die Stellensuchenden einzusetzen anstatt Normstrategien zu 

verwenden. Normstrategien seien hingegen in Bezug auf die Beseitigung bestimmter Integ-

rationshemmnisse sinnvoll (Egger, Dreher & Partner & Ecoplan, 2020, S. 7). Wichtig sei wei-

ter, Integrationshemmnisse rasch zu erkennen, das Netzwerk der Stellensuchenden zu nut-

zen, Coaching für Personen anzubieten, die mehr Selbstvertrauen für die Stellensuche brau-

chen und auf die Wichtigkeit von Weiterbildung zu verweisen (Egger, Dreher & Partner AG 

& Ecoplan, 2020, S. 7-8).  

Dass im System der sozialen Sicherheit der Schweiz auch schnelle Anpassungen möglich sind, 

hat sich während der Corona-Pandemie gezeigt. Die Kurzarbeit wurde ausgeweitet und ver-

einfacht. Selbständigerwerbende wurden mit Zahlungen der Corona-Erwerbsersatzentschä-

digung unterstützt. Dank dem verlängerten Taggeldbezug wurden zwischen März 2020 und 

Juni 2021 in 16 Monaten nur 16 400 Personen aus der ALV ausgesteuert. Im gleichen Zeit-

raum zuvor (Nov. 18 – Feb. 20) waren es mit 41 000 mehr als doppelt so viele Personen. Das 

enger gewobene Netz der Sozialversicherungen machte sich in der Sozialhilfe bemerkbar. 

Entgegen den Befürchtungen zu Beginn der Pandemie sind die Fallzahlen nicht gestiegen 

und liegen seit Sommer 2021 unter den Durchschnitt des Jahres 2019 (SKOS, 2021, S. 4). 



 

 

5 

2.2. Umschulung und Weiterbildung ausbauen 

Die Arbeitslosenversicherung kann versicherten Personen, die bei einem RAV gemeldet sind, 

Ausbildungszuschüsse gewähren (Art. 66a AVIG). Zielgruppe sind Personen ohne Berufsab-

schluss bzw. ohne anerkannten Berufsabschluss oder mit Schwierigkeiten, in ihrem erlern-

ten Beruf eine Stelle zu finden. Die Ausbildungen dürfen höchstens drei Jahre dauern und 

die Versicherten müssen grundsätzlich mindestens 30 Jahre alt sein. In Ausnahmefällen kön-

nen Ausbildungszuschüsse auch jüngeren Personen gewährt werden, wenn sie schwer ver-

mittelbar sind, weil sie über keinen Ausbildungsabschluss verfügen oder weil ihre Ausbildung 

auf dem Arbeitsmarkt keinen Nutzen mehr hat. Zusätzlich muss in einer externen Eignungs-

abklärung festgestellt worden sein, dass die angestrebte Ausbildung mit Unterstützung von 

Ausbildungszuschüssen die einzige Chance auf eine dauerhafte Eingliederung ist1.  

Die Ausbildungszuschüsse entsprechen der Differenz zwischen dem im Lehrvertrag festge-

haltenen Bruttolohn und dem Orts- und branchenüblichen Lohn (höchstens aber 3500 Fran-

ken pro Monat). In der Praxis bestehen bezüglich Gewährung von Ausbildungszuschüssen 

grosse Unterschiede. So zeigt eine schweizweite Bestandesaufnahme, dass nicht alle Kan-

tone den Handlungsspielraum für Ausbildungszuschüsse nutzen. Einige Kantone begründen 

dies mit den restriktiven Rahmenbedingungen gemäss AVIG für Ausbildungszuschüsse. An-

dere Kantone wiederum haben bewusst eine aktive Strategie gewählt und fördern das Nach-

holen einer beruflichen Grundbildung mit Ausbildungszuschüssen wo immer möglich. Insge-

samt werden Ausbildungszuschüsse nur selten geleistet. Im Jahr 2020 profitierten schweiz-

weit 912 Personen, was lediglich 0.4 Prozent der Leistungsbeziehenden der entsprechenden 

referenzierten Alterskategorie entspricht (Rudin et al., 2022, S. 32-36).  

Dass Umschulung und Weiterbildung als Massnahme nur selten von den RAV genutzt wer-

den, verdeutlicht auch die Grafik zu den registrierten nichtarbeitslosen Stellensuchenden.2 

Im Februar 2023 befanden sich 47 Prozent von ihnen in einem Zwischenverdienst, während 

lediglich ein Prozent dieser Gruppe eine Umschulung oder Weiterbildung3 absolvierte. Die-

ser Wert lag in den vergangenen zwölf Monaten konstant bei einem Prozent. Der Fokus der 

RAV liegt primär auf der Bekämpfung der konjunkturellen und saisonalen Arbeitslosigkeit. 

Während erstere auf konjunkturellen Schwankungen der Gesamtwirtschaft beruht, ist letz-

tere abhängig von Witterungsverhältnissen und Jahreszeiten (wie z.B. das Baugewerbe, die 

Landwirtschaft und der Tourismus). Zwischenverdienste werden gefördert, weil angenom-

men wird, dass sich eine zu lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt negativ auf die individuelle 

Erwerbsbiografie auswirkt und Stellensuchende dadurch ihren Taggeldbezug verlängern 

können (WBF, 2018). Personen, die mit ihrem bestehenden Profil Mühe haben, eine Stelle 

zu finden, erhalten nur selten Unterstützung durch Ausbildungszuschüsse.  

 

                                                           
1 Vgl. Internetseite arbeit.swiss, AVIG-Praxis Arbeitsmarktliche Massnahmen, F7ff (Link). 
2 Das sind Personen, die bei einem RAV registriert, aber (im Unterschied zu den Arbeitslosen) nicht sofort ver-

mittelbar sind oder über eine Arbeit verfügen. 
3 Hinweis: Bei kurzen Bildungsmassnahmen bleiben Stellensuchende vermittelbar und gelten weiterhin als ar-

beitslos. Nur bei längeren Ausbildungen gelten die Personen als nichtarbeitslos und erscheinen in der Grafik. 

Ausbildungszuschüsse gelten nicht als Bildungsmassnahmen. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
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Quelle: SECO, 2023, S. 12 

Zwei Gründe mögen dafür massgebend sein, dass Bildung im Rahmen der ALV so wenig ge-

fördert wird. Einerseits kollidiert insbesondere die dreijährige berufliche Grundbildung mit 

der Zielvorgabe einer möglichst schnellen Reintegration in den Arbeitsmarkt. Gemäss ge-

setzlichem Auftrag wird die rasche (Re)Integration in den Arbeitsmarkt einer längeren Qua-

lifizierung vorgezogen. Dies geschieht unter Rücksicht auf die finanzielle Stabilität der ALV 

und der Annahme, dass sich eine zu lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt negativ auf die 

individuelle Erwerbsbiografie auswirken könnte. Andererseits ist die berufliche Grundbil-

dung vergleichsweise teuer (KEK, 2015; WBF, 2018). Diese Herausforderung stellt sich so-

wohl für alle Sozialversicherungen als auch für die Sozialhilfe. Bis heute fehlen ein politischer 

Konsens und verbindliche bildungspolitische Ziele für die Erwachsenen. So haben die Sozial-

versicherungen ALV und IV keinen generellen Auftrag zur Nachholbildung. In der Sozialhilfe 

ist das Paradigma «Arbeit dank Bildung» erst in den letzten Jahren aufgekommen (SKOS, 

2018, 2022a). 

In einer Studie des Büros KEK wurden Empfehlungen für die systematischere Förderung der 

Nachholbildung im Rahmen der ALV (KEK, 2015) gemacht. Dies sind die Erarbeitung und das 

Bereitstellen von Praxishilfen für die RAV und die Verbreitung von guten Praxisbeispielen 

(Zuständigkeit: SECO und Kantone) sowie die Schaffung erwachsenengerechter Angebote in 

der Berufsbildung (IIZ und Berufsbildung). Zudem sollen bei arbeitsmarktlichen Massnah-

men Angebote berücksichtigt werden, die sich an eine berufliche Grundbildung anrechnen 

lassen (KEK, 2015).  
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Auch in der Sozialhilfe soll die Förderung der Bildung ein stärkeres Gewicht erhalten. Dafür 

hat die SKOS gemeinsam mit dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB im Jahr 

2018 eine Weiterbildungsoffensive lanciert. Personen mit ungenügenden Grundkompeten-

zen und ohne abgeschlossene Berufslehre sollen die Chance erhalten, sich aus- und weiter-

zubilden. 2021 wurden rund 180 000 Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren durch die So-

zialhilfe unterstützt. Rund die Hälfte dieser Personen hat keinen Berufsabschluss (BFS, 

2022a). Ein Drittel hat Schwierigkeiten im Bereich Grundkompetenzen (Guggisberg et al., 

2007, S. 20). Lange stand die direkte Arbeitsplatzvermittlung von Sozialhilfebeziehenden im 

Vordergrund. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt aber immer deutlicher, dass ohne verbes-

serte Grundkompetenzen und Berufsabschluss die Integration in den Arbeitsmarkt nicht 

nachhaltig gelingt. Eine Studie des SVEB zum Weiterbildungsbedarf in KMU vom Frühjahr 

2021 verdeutlicht, dass die Pandemie die Anforderungen an soziale, kommunikative und di-

gitale Kompetenzen der Erwerbstätigen deutlich erhöht hat (Gollob, 2021). Für Sozialhilfe-

beziehende, die nicht über diese Kompetenzen verfügen, ist es nochmals schwieriger gewor-

den, sich nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Laut einer Befragung der Hochschule 

für Soziale Arbeit Freiburg sind über 80 Prozent der Fachpersonen für Sozialarbeit der An-

sicht, dass fehlende digitale Kompetenzen die grösste Hürde bei der (Wieder-)Eingliederung 

von Sozialhilfebeziehenden darstellen (Dif-Pradalier et al., 2022). Von Bildungsmassnahmen 

profitieren auch Personen, bei denen eine Erwerbstätigkeit kurz- und mittelfristig kaum 

möglich scheint. Insbesondere die Förderung von Grundkompetenzen kann hier dazu beitra-

gen, die Selbständigkeit im Alltag und die Gesundheit zu fördern. 

In einer Umfrage unter städtischen Sozialdiensten wurde im Rahmen des Kennzahlenbe-

richts 2021 festgestellt, dass die Förderung der Qualifizierung Sozialhilfebeziehender in vie-

len Sozialdiensten noch Potenzial hat. Es wurden verschiedene hinderliche Rahmenbedin-

gungen im Hinblick auf die Qualifizierung von Sozialhilfebeziehenden eruiert (Beyeler & 

Schuwey, 2021). Zu nennen sind der in der Sozialhilfe immer noch vielerorts herrschende 

Grundsatz der raschen Ablösung, mangelnde Ressourcen und Kompetenzen im Sozialdienst 

oder Lücken und negative Anreize im Stipendiensystem. Auch weitere finanzielle Hinder-

nisse für den Zugang zu Bildungsmassnahmen und ausländerrechtliche Hürden wurden auf-

geführt. Schliesslich gibt es mancherorts keine oder zu wenig bedürfnisgerechte Bildungsan-

gebote (Beyeler & Schuwey, 2021, S. 58). 

2.3. Zusammenarbeit zwischen der ALV und der Sozialhilfe fördern 

Die aktivste Zusammenarbeit zwischen der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe be-

steht bei gleichzeitigem Bezug. So gibt es Personen, die Taggelder beziehen, die zu tief sind, 

um das Existenzminimum zu decken und deshalb ergänzend mit Sozialhilfe unterstützt wer-

den. Im Jahr 2020 bezogen schweizweit 17 800 Personen im selben Jahr Unterstützung der 

ALV und der Sozialhilfe (BFS, 2022b)4. Sofern die Klient:in ihr Einverständnis gibt, tritt die 

Sozialhilfe sodann in Austausch mit dem RAV. Somit können Synergien genutzt werden zwi-

                                                           
4 Gleichzeitig Bezug oder zeitlich versetzter Bezug innerhalb eines Jahres.  
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schen der Sozialberatung in der Sozialhilfe (z.B. bei sozialen Gründen, die die Arbeitsauf-

nahme erschweren) und der Vermittlungsarbeit des RAV. Auch bei Einstelltagen kann ver-

mittelt werden. 

Darüber hinaus gibt es einerseits Sozialhilfebeziehende, die ausgesteuert sind oder keinen 

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben und als arbeitsmarktfähig eingeschätzt wer-

den. Andererseits gibt es anspruchsberechtigte Stellensuchende, die Bedarf an Sozialbera-

tung haben und ein hohes Risiko aufweisen, langzeitarbeitslos zu werden. Ausgehend von 

der Annahme, dass die RAV spezifisches Wissen bezüglich arbeitsmarktlicher Beratung und 

Stellenvermittlung vereinen und die Sozialdienste Kernkompetenzen in der Sozialberatung 

haben, scheint eine enge Zusammenarbeit vielversprechend. So können Sozialdienste für 

die arbeitsmarktliche Beratung und Stellenvermittlung vermehrt mit den RAV zusammenar-

beiten, während die RAV bei persönlicher Notlage und sich abzeichnender Langzeitarbeits-

losigkeit Sozialdienste miteinbeziehen sollten. Für diese Zusammenarbeit wurde im Jahr 

2017 von einer breit zusammengesetzten Arbeitsgruppe ein Leitfaden entwickelt (WBF, 

2017). 

Generell ist festzuhalten, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitslosenversiche-

rung und der Sozialhilfe von Kanton zu Kanton unterscheidet. In den letzten Jahren hat sie 

sich mancherorts stark verbessert. So gibt es einige Projekte mit Pioniercharakter (vgl. Kapi-

tel 4.3.). Aus Sicht der Sozialhilfe besteht aber weiterhin Optimierungspotenzial. 

Eine bekannte Schwierigkeit besteht darin, dass aufgrund des Vermögensverzehrs zwischen 

Aussteuerung und Sozialhilfebezug häufig viel Zeit verstreicht. Zwar können ausgesteuerte 

Personen weiterhin beim RAV zur Arbeitsmarkberatung angemeldet bleiben und Beratungs- 

und Vermittlungsangebote in Anspruch nehmen. Allerdings nutzen Ausgesteuerte dieses An-

gebot zumeist nicht aufgrund der erfolglosen Stellensuche. Gleichzeitig haben Arbeitslose 

während des ALV-Anspruchs sowie nach der Aussteuerung – selbst wenn die Bedürftigkeit 

nicht gegeben ist – Anspruch auf Sozialberatung durch den Sozialdienst. Häufig wird dieses 

Recht jedoch nicht geltend gemacht. Die Zeitspanne zwischen Aussteuerung und Sozialhilfe-

bezug erleben Personen oft als frustrierend. Nach erfolgtem Vermögensverzehr können aus-

gesteuerte Personen wirtschaftliche Unterstützung durch die Sozialhilfe beantragen. Dann 

sind in der Begleitung in der Sozialhilfe – die ebenfalls einen Auftrag zur beruflichen Integra-

tion hat – Aufbau- und Motivationsarbeit oft zentral, bevor die Stellensuche wieder ange-

gangen werden kann. Zudem fehlen den Sozialdiensten oft die Informationen zu den ge-

troffenen Massnahmen der RAV (Mattmann et al., 2019, S. 28). 

Weiter bestehen in der Sozialhilfe und bei den RAV teilweise unterschiedliche Einschätzun-

gen der Vermittlungs- und Arbeitsmarktfähigkeit. Es kommt daher vor, dass von der Sozial-

hilfe Personen beim RAV angemeldet werden, die hingegen beim RAV als nicht arbeitsmarkt-

fähig eingestuft werden und die in der Folge wieder an die Sozialhilfe verwiesen werden. 

Dies ist für alle Beteiligten frustrierend (Mattmann et al., 2019, S. 21). 

Auch die Handhabung der Meldung von Sozialhilfebeziehenden an die RAV ist in den Kanto-

nen sehr unterschiedlich geregelt. So sind Sozialhilfebeziehende in einem Kanton verpflich-

tet, beim RAV angemeldet zu sein. Wiederum gibt es einen Kanton, in dem selten Sozialhil-
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febeziehende beim RAV gemeldet werden, weil es seitens Sozialhilfe ein eigenes Arbeitsin-

tegrationszentrum gibt. In den meisten Kantonen wird nur ein Teil der Sozialhilfebeziehen-

den beim RAV angemeldet (BSS, 2020, S. 51-52). 

BSS hat in einer Studie die Wiedereingliederung von Nichtleistungsbeziehenden untersucht. 

Darunter fallen u.a. Sozialhilfebeziehende ohne Taggeldanspruch. Gemäss befragten Perso-

nalberatenden und Fachpersonen hat sich die Dienstleistung der RAV für Nichtleistungsbe-

ziehende in der Vergangenheit stark verbessert. Nichtleistungsbeziehende können heute 

wie auch Leistungsbeziehende von Beratung und Vermittlung profitieren. Einschränkungen 

gibt es nach wie vor beim Besuch von Arbeitsmarktlichen Massnahmen (BSS, 2020, S. iv). 

Nichtleistungsbeziehende hingegen empfinden die Beratung häufig als nicht oder wenig hilf-

reich. In der Studie wird allerdings vermutet, dass insbesondere die fehlende Beratungszeit 

und nicht primär die Qualität der Beratung hierfür die Ursache sein könnte. Der Aufbau von 

Selbstvertrauen und Frustrationstoleranz sind wichtige Bestandteile der Beratung. Nichtleis-

tungsbeziehende haben häufig mehr gesundheitliche Probleme und befinden sich häufiger 

in schwierigen sozialen Situationen als Leistungsbeziehende (BSS, 2020, S. iv).  

3. Laufende Massnahmen zur Verminderung der Langzeit-

arbeitslosigkeit 

Durch den Bund und einzelne Kantone wurden wichtige Massnahmen ergriffen, um das Ar-

beitskräftepotenzial zu optimieren oder zu erhalten. 

3.1. Massnahmen des Bundes zur Förderung des inländischen Ar-

beitskräftepotenzials 

Im Mai 2019 hat der Bundesrat ein Massnahmenpaket zur Förderung des inländischen Ar-

beitskräftepotenzials beschlossen. Sieben Massnahmen5 werden im Rahmen von zeitlich be-

fristeten Projekten und Programmen umgesetzt. Einerseits soll die Konkurrenzfähigkeit von 

älteren Arbeitskräften erhöht werden und schwer vermittelbare Stellensuchende sollen bes-

ser unterstützt werden. Andererseits sollen in der Schweiz lebende Ausländer:innen besser 

in den Arbeitsmarkt integriert werden. Zudem wurden existenzsichernde Überbrückungs-

leistungen für ausgesteuerte Personen über 60 Jahre beschlossen. 

Drei dieser Massnahmen sollen hier besonders erwähnt werden:  

Im Rahmen der Massnahme 3 «viamia»6 werden für Erwachsene ab 40 Jahre eine unent-

geltliche Standortbestimmung, Potenzialabklärung und Laufbahnberatung angeboten. Ziel 

ist, dass zur Sicherung der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit frühzeitig allfällige Massnah-

men ergriffen werden können. Die Teilnehmenden durchlaufen in den Beratungsgesprächen 

                                                           
5 Die sieben Massnahmen können hier im Detail nachgelesen werden: Link 
6 Link zur Internetseite von «viamia» 

https://viamia.ch/
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/inlaendische-arbeitskraefte.html
https://viamia.ch/
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einen klar definierten Prozess und erhalten zum Schluss einen Ergebnisbericht. Die Beglei-

tung der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen ist nicht Bestandteil von «viamia». Im 

laufenden Programm sind Sozialhilfebeziehende in einigen Kantonen bisher ausgeschlossen 

von «viamia». Die SKOS setzt sich dafür ein, dass dieser Ausschluss aufgehoben wird.  

Bei der Massnahme 5 «Wiedereingliederung von schwer vermittelbaren und älteren Arbeits-

losen» liegt der Fokus insbesondere auf Personen ab 50 Jahren, die bei einem RAV angemel-

det sind und Mühe haben, wieder eine Stelle zu finden. Von 2020 bis und mit 2024 laufen in 

den Kantonen diverse Projekte7, um älteren Personen die Stellensuche zu erleichtern. Lang-

fristig sollen alle Kantone über die für die Zielgruppe sinnvollen und individuell abgestimm-

ten Unterstützungsangebote für eine nachhaltige Wiedereingliederung verfügen. Darüber 

hinaus bieten die Projekte den Kantonen eine Chance, um neue Ansätze zu erproben und 

diese bei Erfolg langfristig einzuführen. 

Die Massnahme 6 «Pilotversuch für Personen über 50 Jahre, denen die Aussteuerung droht 

oder die bereits ausgesteuert sind» unterstützt die Stellensuchenden primär mit dem Ange-

bot «Supported Employment»8. Das Angebot dauert bis zu 18 Monaten und ist für die Teil-

nehmenden freiwillig. In 13 Kantonen begleiten Jobcoaches die Teilnehmenden bei der Stel-

lensuche und über den Arbeitsbeginn hinaus. Zusätzlich sind sie auch für die Arbeitgebenden 

nach Stellenantritt Ansprechperson. Zur Sicherung der nachhaltigen Integration können zu-

dem bei Bedarf eine Aufwandsentschädigung an Arbeitgebende bezahlt und Bildungsmass-

nahmen für die Arbeitnehmenden eingesetzt werden. Der Pilotversuch läuft von August 

2021 bis Juli 2024. Projektträgerin im Auftrag des SECO ist der Verband der Schweizerischen 

Arbeitsämter VSAA. 

3.2  Arbeitsmarktliche Massnahmen 

Die arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) sind zentrale Instrumente der ALV zur Verhin-

derung von Langzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerung. Die Bereitstellung der AMM erfolgt 

durch die Kantone.  

Die Studie zu direkten und indirekten Bildungskosten (Rudin et al. 2022) zeigt am Beispiel 

der Ausbildungszuschüsse Unterschiede in der Anwendung der AMM zwischen den Kanto-

nen auf. Einige Kantone prüfen die Anträge auf Ausbildungszuschüsse für ALV-Beziehende 

wohlwollend und treiben die Förderung von Ausbildungszuschüssen gezielt voran (AG, AR, 

BE, NW, OW, SG, TI). In manchen Kantonen (AI, BE, GL, NE, SG, TG) werden bereits Personen 

ab dem Alter von 25 Jahren für Ausbildungszuschüsse berücksichtigt. Weiter haben einzelne 

Kantone Informationskampagnen zur Bekanntmachung von Ausbildungszuschüssen (AR, TI) 

(Rudin et al., 2022, S. 34-36). 

Die SKOS spricht sich in einem Kommentar zur Studie Rudin für einen vermehrten Einsatz 

der Ausbildungszuschüsse aus (SKOS, 2022a, S. 7).  

                                                           
7 Eine Übersicht über die laufenden Projekte ist auf der Internetseite von arbeit.swiss einsehbar: Link 
8 Link zum Projektbeschrieb 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/bundesmassnahmen_2020_2022.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/stellensuchende/arbeitslos-was-tun-/arbeitsmarktliche-massnahmen/supported-employment.html
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Für die Sozialhilfe ist zudem der Artikel 59d des AVIG wichtig. Demnach werden Personen, 

die «weder die Beitragszeit erfüllen noch von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind noch 

den Anspruch aus Arbeitslosenentschädigung erschöpft haben», die nachgewiesenen und 

notwendigen Auslagen für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen entschädigt. 

Dies wenn sie aufgrund eines Entscheides der zuständigen kantonalen Amtsstelle an einer 

Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme (gemäss Art. 60-64b AVIG) teilnehmen, die sie zur 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer befähigt. Die ALV und die Kantone tra-

gen die Kosten zu je 50 Prozent. Mit dem Art. 59d werden die Bildungs- und Beschäftigungs-

massnahmen der ALV einem grösseren Kreis von Personen zugänglich gemacht, auch Sozial-

hilfebeziehenden (Rudin et al, 2022, S. 36). Es sind aber damit keine speziellen Massnahmen 

zur Finanzierung der indirekten Bildungskosten von Erwachsenen in der beruflichen Grund-

bildung verbunden. Die Anwendung des Art. 59d unterscheidet sich stark zwischen den Kan-

tonen. Mit einer gemeinsamen Sensibilisierungskampagne könnte der Zugang und die Nut-

zung der Massnahmen nach Art. 59d verbessert werden für Ausgesteuerte, Selbständiger-

werbende und Sozialhilfebeziehende. 

3.3. Weitere Massnahmen der Kantone 

Neben den AMM gibt es in den Kantonen weitere Projekte und Programme zur finanziellen 

Unterstützung von Erwachsenen in der beruflichen Grundbildung. In der Studie von Rudin 

et al. (2022) wurden bei einer Kantonsbefragung zehn solche Massnahmen ausfindig ge-

macht und vier Typen zugeordnet: Stipendien für Personen ohne reguläre Anspruchsberech-

tigung, kantonale Fonds zur Entschädigung des Einkommensausfalls beim Weg zum Berufs-

abschluss über Artikel 32 BBV, kantonale Ausbildungszuschüsse für Arbeitslose sowie Pro-

jekte mit finanzieller Unterstützung und Coaching während der Ausbildung (Rudin et al., 

2022, S. 39f). 

Viele Kantone und Städte betreiben Programme für die Integration in den ersten Arbeits-

markt, die sich an Sozialhilfebeziehende richten. Ein Beispiel ist das Projekt «jobtimal.ch» in 

Bern. Mit einer Anstellung im Teillohnmodell erhalten dabei arbeitsfähige, Sozialhilfebezie-

hende eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt. Sie können so ihren Lebensunterhalt wieder teil-

weise oder vollständig durch eigene Arbeit erwirtschaften. Mitarbeitende im Teillohnmodell 

sind bei «jobtimal.ch» angestellt und werden an Unternehmen verliehen. In den ersten zwei 

Jahren begleitet «jobtimal.ch» die Integration in die neue Arbeitsstelle intensiv. Ziel ist die 

Festanstellung im Unternehmen. 

4. Lösungsvorschläge 

Die SKOS sieht folgende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung 

und zur intensivierten Zusammenarbeit der beteiligten Akteure: 

https://jobtimal.ch/
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4.1. Bestehende Massnahmen optimieren 

Die Massnahme 3 des Bundes «viamia» im Rahmen der Förderung des inländischen Arbeits-

kräftepotenzials wurde nach der einjährigen Pilotphase 2021 insgesamt positiv beurteilt (vgl. 

Ecoplan, 2022). Allerdings zeigte sich in der Evaluation, dass insbesondere bereits gut aus-

gebildete Personen mit einer sehr guten Arbeitsmarktfähigkeit das Angebot in Anspruch 

nehmen. Niedrigqualifizierte machen kaum von der Beratung Gebrauch (Ecoplan, 2022, S. 

29-32). Es müssten Strategien erprobt werden, um Niedrigqualifizierte vermehrt anzuspre-

chen. Zudem zielt die Beratung primär auf die Individuen ab: Sie werden dabei unterstützt, 

ihre Arbeitsmarktfähigkeit einzuschätzen und eine Optimierung ebendieser in Angriff zu 

nehmen. Die strukturellen Bedingungen bleiben hingegen unverändert und können den Pro-

jektzielen entgegenstehen. So ist bekannt, dass indirekte Bildungskosten das Haupthindernis 

für die berufliche Grundbildung von Erwachsenen sind. Indirekte Bildungskosten entstehen 

durch Einkommenseinbussen. Lernende der beruflichen Grundbildung erzielen während der 

Lehre meist einen tieferen Lohn als bei einer regulären Erwerbstätigkeit. Bei der Finanzie-

rung der indirekten Bildungskosten gibt es jedoch Finanzierungslücken, wie in einer aktuel-

len Studie aufgezeigt wurde (vgl. Rudin et al., 2022). Gerade Niedrigqualifizierten müssten 

Finanzierungsmöglichkeiten für Bildungsmassnahmen im Nachgang an «viamia» angeboten 

werden können. Hierzu bräuchte es ein klares Bekenntnis zur Förderung der Bildung auf al-

len Stufen der Sozialversicherungen. Solange dieses fehlt, sind lokale Initiativen umso wich-

tiger.  

Das Beispiel der Stadt Zürich mit den Arbeitsmarktstipendien zeigt auf städtischer Ebene, 

wie die Förderung der Bildung von niedrig bis mittel qualifizierten Personen angegangen 

werden kann.  

In der Stadt Zürich wurden im Jahr 2021 sogenannte Arbeitsmarktstipen-

dien eingeführt. Zielgruppe sind Niedrigqualifizierte und Personen mit 

mittlerem Qualifikationsgrad bis zum ordentlichen AHV-Alter, die durch 

die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt am stärksten gefährdet sind 

ihre Anstellung zu verlieren. Mit den Arbeitsmarktstipendien sollen diese 

Personen einen Anreiz erhalten, eine Weiterbildung zu absolvieren und 

somit ihre Arbeitsmarktfähigkeit zu erhalten oder zu fördern. Im Gegen-

satz zu den herkömmlichen Ausbildungsstipendien stehen Arbeitsmarkt-

stipendien auch Personen über dem Existenzminimum unter Berücksich-

tigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Verfügung, damit 

diese nicht aus finanziellen Überlegungen auf Weiterbildung verzichten. 

Die anerkannten Kosten der Weiterbildung setzen sich aus den direkten 

(z.B. Teilnahmegebühren) und den indirekten Bildungskosten (Erwerb-

sausfall) zusammen. Beitragsberechtigt sind arbeitsfähige Personen ab 

25 Jahren, die seit mindestens zwei Jahren in der Stadt Zürich wohnhaft 

sind. Die Personen müssen bereits über fünf Jahre Erwerbserfahrung ver-

fügen, an die ihre Weiterbildung für die gezielte Förderung der Arbeits-

marktfähigkeit anknüpfen kann. Der letzte Ausbildungsabschluss muss 

wiederum mindestens drei Jahre zurückliegen. Wichtig ist weiter, dass 

die beantragte Weiterbildung einen nachweisbaren Arbeitsmarktnutzen 

https://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte/detailansicht-geschaeft/Dokument/c19b8f42-748f-4668-9041-ba15e8ff3185/2021_0358.pdf
https://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte/detailansicht-geschaeft/Dokument/c19b8f42-748f-4668-9041-ba15e8ff3185/2021_0358.pdf
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hat und die antragstellende Person diese nicht aus eigenen Mitteln finan-

zieren kann. 

Das Beispiel FORJAD im Kanton Waadt verdeutlicht, wie wichtig Kooperationen zur Förde-

rung von Bildung sind. 

Um junge Sozialhilfebeziehende zwischen 18 und 25 Jahren ohne Berufs-

abschluss systematisch in Richtung Berufsbildung und Stipendienwesen 

zu orientieren, hat die waadtländische Regierung 2006 «FORJAD» (for-

mation professionnelle pour jeunes adultes en difficulté) als Pilotprojekt 

lanciert. Aufgrund der positiven Erfahrung wurde das Projekt 2009 defi-

nitiv eingeführt.  

Bei allen jungen Erwachsenen wird geprüft, ob sie, anstatt Sozialhilfe zu 

beziehen, eine Ausbildung absolvieren können. Die Teilnehmenden erar-

beiten gemeinsam mit Coaches ein Ausbildungsprojekt und suchen an-

schliessend mit Unterstützung von Fachleuten eine Lehrstelle. Rund die 

Hälfte der Teilnehmenden absolviert anschliessend eine Ausbildung. 

Während der Ausbildungszeit wird der Lebensunterhalt über existenzsi-

chernde Stipendien finanziert. Der Wechsel vom System der Sozialhilfe in 

jenes der Stipendien ist im Programm zentral. Während der Ausbildung 

werden die jungen Erwachsenen bei Bedarf von speziell ausgebildeten 

Coaches begleitet. Nach erfolgreichem Berufsbildungsabschluss können 

sie während 3 Monaten von Arbeitsvermittler:innen bei ihrer Arbeits-

platzsuche unterstützt werden.  

Eine wichtige Voraussetzung für die Einführung von «FORJAD» war die 

Harmonisierung zwischen den Unterhaltsnormen der Sozialhilfe und dem 

Stipendienwesen. Die Ausbildungskosten wie beispielsweise Reisekosten 

zum Ausbildungsplatz, Essenskosten in Verbindung mit der Ausbildung, 

Schulgeld etc. werden zusätzlich gesprochen und vom Stipendienwesen 

übernommen. Der Übertritt aus der Sozialhilfe in das Stipendienwesen 

sollte somit ohne Schwelleneffekt – ohne Einkommensrückgang - mög-

lich gemacht werden. In der Folge wurden die finanziellen Stipendiennor-

men im Kanton Waadt bis auf die Höhe der Sozialhilfe angepasst und auf 

sämtliche Stipendienbeziehende angewandt. Heute erhalten im Kanton 

Waadt Familien mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in Ausbil-

dung dieselbe finanzielle Unterstützung für ihre Kinder durch das Stipen-

dienwesen wie in der Sozialhilfe. Junge Erwachsene mit oder ohne Fami-

lie müssen sich nicht mehr an die Sozialhilfe wenden, um während ihrer 

Ausbildung für ihren Unterhalt aufkommen zu können.  

Der Kanton Waadt hat im Jahr 2012 mit «FORMAD» das Programm aus-

gebaut und auf die Zielgruppe der Erwachsenen ab 25 Jahren erweitert. 

https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/centre-dorientation-et-de-formation-professionnelles-cofop/forjad/
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Im Gegensatz zu «FORJAD» stehen nicht nur klassische Berufsausbildun-

gen im Fokus, sondern auch kürzere praktische Ausbildungen mit Zertifi-

kat und die Validierung von Bildungsleistungen. 

Bei den Massnahmen 5 «Wiedereingliederung von schwer vermittelbaren und älteren Ar-

beitslosen» und 6 «Pilotversuch für Personen über 50 Jahre, denen die Aussteuerung droht 

oder die bereits ausgesteuert sind» ist eine Ausweitung auf alle Personen, die besondere 

Schwierigkeiten bei der Stellensuche haben, zu prüfen, unabhängig ihres Alters. Stellensu-

chenden ohne Berufsabschluss, mit Migrationshintergrund und gesundheitlichen Schwierig-

keiten ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zudem ist die Arbeitsmarktsitua-

tion zu analysieren. Wenn die Kompetenzen der Stellensuchenden nicht den Anforderungen 

des Arbeitsmarktes entsprechen, soll gezielt in Bildung investiert werden. 

Erfolgreiche Projekte und Programme in den Kantonen zur finanziellen Unterstützung von 

Erwachsenen in der beruflichen Grundbildung sollten zudem im Sinne von best-practice wei-

terverbreitet werden (vgl. Rudin et al., 2022, S. 39-47). Der Interinstitutionellen Zusammen-

arbeit (IIZ) kommt hier eine wichtige Rolle zu.  

4.2. Umschulung und Weiterbildung fördern 

Sowohl in der ALV als auch in der Sozialhilfe sollen die Umschulung und Weiterbildung aus 

Sicht der SKOS gefördert werden.  

Mit den Ausbildungszuschüssen gibt es in der ALV bereits ein Instrument, um Umschulung 

und Weiterbildung der Stellensuchenden zu unterstützen. Dieses könnte öfter genutzt wer-

den (SKOS, 2022a, S. 7).  

Mit der Berufsberatung und den Einrichtungen für Nachholbildung müsste enger zusam-

mengearbeitet werden. Für arbeitsmarktliche Massnahmen sollen vermehrt Angebote be-

rücksichtigt werden, deren Zertifikate an eine berufliche Grundbildung anrechenbar sind. 

Idealerweise könnten Kurse im Bereich Grundkompetenzen an die Allgemeinbildung (ABU) 

der beruflichen Grundbildung angerechnet werden. Die Fachkurse könnten als Teil der be-

ruflichen Grundbildung berücksichtigt werden (KEK, 2015, S. 41-43). 

Für eine umfassendere Förderung der Bildung in der ALV müsste der gesetzliche Rahmen 

angepasst werden. Der Auftrag der ALV sollte ausgeweitet werden um den Auftrag der Be-

kämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit. Strukturelle Arbeitslosigkeit entsteht, wenn die 

Nachfrage und das Angebot an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt nicht übereinstimmen. 

Dies geht auf strukturelle Veränderungen zurück (z.B. Digitalisierung, Verschwinden von Be-

rufen, gestiegene Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften, Verlagern von Arbeitsplät-

zen ins Ausland) und kann nur langfristig gelöst werden, indem in Aus- und Weiterbildung 

sowie Umschulung investiert wird. Dafür müsste das Ziel der raschen Reintegration durch 

das Ziel der nachhaltigen Reintegration in den Arbeitsmarkt ergänzt werden. Die Förderung 

der Bildung von Stellensuchenden würde in der ALV in der Folge einen grösseren Stellenwert 

erhalten. Die ALV würde sich somit hin zu einer investierenden Sozialversicherung weiter 

entwickeln.  
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Das bedeutet aber nicht, dass die ALV die alleinige Verantwortung für Bildung übernehmen 

muss. Vorgelagert bleibt grundsätzlich das Bildungssystem. Aber auch andere Bereiche sind 

in der Pflicht. Im Flüchtlingsbereich wurde mit der Einführung der Integrationsagenda 2019 

Bildung stärker gewichtet. Als verbindliches Ziel wurde definiert, dass alle anerkannten 

Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen drei Jahre nach Einreise über Grundkenntnisse 

einer Landessprache verfügen (GER-Niveau A1). Die Hälfte der erwachsenen Flüchtlinge und 

vorläufig Aufgenommenen soll nach sieben Jahren im Arbeitsmarkt integriert sein. Von den 

anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen zwischen 16 und 25 Jahren sollen 

zwei Drittel nach fünf Jahren eine berufliche Grundbildung absolvieren. Aus Sicht der SKOS 

wäre es sinnvoll, die Berufsbildung auch von Personen über 25 Jahren stärker zu fördern. 

Für das Absolvieren einer Berufslehre braucht es ein Sprachniveau von mindestens B1. Es 

müsste folglich noch mehr in die Sprachkenntnisse investiert werden. Auch für nieder-

schwellige berufliche Qualifikationen braucht es mindestens ein Sprachniveau von A2. 

Auch in der Sozialhilfe ist die Bildung stärker zu fördern. 2018 hat die SKOS mit der Lancie-

rung der Weiterbildungsoffensive einen Paradigmawechsel in der Sozialhilfe angestossen 

(SKOS, 2018). Gegenüber ihren Mitgliedern setzt sich die SKOS dafür ein, dass Sozialhilfebe-

ziehende nicht wie bisher möglichst schnell abgelöst werden, sondern dass die nachhaltige 

Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund steht. Die Qualifizierung hierfür soll so 

gründlich sein wie nötig. Sozialhilfebeziehende mit ungenügenden Grundkompetenzen 

und/oder ohne Berufsabschluss sollen die Möglichkeit erhalten, sich weiterzubilden. Von 

Bildungsmassnahmen profitieren aber auch Personen, bei denen z.B. aus gesundheitlichen 

Gründen eine Erwerbstätigkeit nicht möglich ist. Hier kann Weiterbildung dazu beitragen, 

die selbstständige Alltagsführung und die Gesundheit zu fördern. In einer ersten Pro-

jektphase der Weiterbildungsoffensive wurden 10 Sozialdienste beim Aufbau einer Förder-

struktur unterstützt und begleitet, um eine gezielte Beratung und Begleitung der Sozialhilfe-

beziehenden zu ermöglichen (vgl. Evaluationsbericht zur Weiterbildungsoffensive, SKOS, 

2022b). Im Jahr 2023 wird eine weitere Projektrunde gestartet. 

Schliesslich braucht es von allen involvierten Akteuren ein politisches Bekenntnis zur Förde-

rung der Bildung von Erwachsenen und des lebenslangen Lernens. Erst wenn dieser Paradig-

mawechsel gemeinsam vom Bund, den Kantonen, den Gemeinden, den Sozialversicherun-

gen und der Wirtschaft getragen werden, können umfassend Fördermassnahmen umgesetzt 

werden (SKOS, 2022a). 

4.3. Zusammenarbeit zwischen RAV und Sozialhilfe stärken 

In einer Studie von BSS (2020) wurden Empfehlungen dazu gemacht, was die RAV unterneh-

men könnten, um die Wiedereingliederung von Nichtleistungsbeziehenden – folglich auch 

für stellensuchende Sozialhilfebeziehende - zu unterstützen. So sollte der Zugang zu Arbeits-

marktlichen Massnahmen für Nichtleistungsbeziehende verbessert werden. Für Ausgesteu-

erte scheint das Anbieten von innovativen Massnahmen sinnvoll, z.B. finanziell unterstützte 

Einsatzplätze im ersten Arbeitsmarkt. Der Einsatz von spezialisierten Berater:innen für Nicht-

leistungsbeziehende und insbesondere für Ausgesteuerte ist zu prüfen. Vor einer drohenden 

Aussteuerung ist eine erneute Intensivierung der Beratung wünschenswert. Eine gemein-

same Begriffsklärung der „Arbeitsmarktfähigkeit“ wäre für die beteiligten Akteure hilfreich 
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(BSS, 2020, S. 57-58). Im Rahmen der IIZ läuft hierzu ein Projekt, das aber noch keine Resul-

tate vorweisen kann.  

Unabhängig der Frage, ob Taggelder bezogen werden oder nicht, ist ein gezieltes Coaching 

der Stellensuchenden wichtig – insbesondere dann, wenn besondere Integrationshemm-

nisse und kumulierte Risikofaktoren vorliegen (ungenügende oder nicht berufliche Qualifi-

kation, IV-Rente, Arbeitslosigkeit im Alter von 45 Jahren oder mehr sowie eine ausländische 

Nationalität).  

Für die Beratung dieser Fälle müssten bei den RAV mehr Geld und Zeit zur Verfügung gestellt 

werden (Knöpfel & Leitner, 2017, S. 51, Egger, Dreher & Partner & Ecoplan, 2020, S. 86). 

Entscheidend ist zudem, dass die intensivierte Beratung frühzeitig angeboten wird, z.B. drei 

Monate nach erfolgloser Stellensuche, und nicht erst kurz vor Eintreten von Langzeitarbeits-

losigkeit. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, dass die RAV bei erfolgreicher Vermitt-

lung eine Nachbetreuung anbieten könnten, sofern auf Arbeitgeber- und/oder Arbeitneh-

merseite hierfür Bedarf besteht. Dafür bräuchte es vermehrt „Job Coaches“ in den RAV. 

Systemübergreifend gedacht ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den RAV und der 

Sozialhilfe erstrebenswert. Dafür braucht es auf beiden Seiten zeitliche Ressourcen. Diese 

fehlen oft. Eine Aufnahme dieser Zusammenarbeit in die Pflichtenhefte auf beiden Seiten 

sowie ein regelmässiger Austausch würde zusätzliche Synergien ermöglichen. Für die Zusam-

menarbeit zwischen Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe gibt es bereits einen durch 

eine breit abgestützte Arbeitsgruppe erarbeiteten Leitfaden (WBF, 2017). Es existieren zu-

dem etablierte Projekte, in denen die RAV und die Sozialhilfe eng zusammenarbeiten. Drei 

werden nachfolgend vorgestellt. Ähnliche Projekte können auch in anderen Regionen um-

gesetzt werden. 

Im Kanton Waadt gibt es sechs sogenannte «Unités communes», in der Personalberatende 

des regionalen Arbeitsvermittlungszentrums und Sozialarbeitende des regionalen Sozial-

zentrums gemeinsam arbeitslose Sozialhilfebeziehende beraten. Aufgrund definierter Krite-

rien wird durch das regionale Sozialzentrum entschieden, wer Zugang zu diesem Angebot 

hat. Die anschliessende Begleitung erfolgt koordiniert und intensiv. Während die Personal-

beratenden des RAV sich in der Beratung primär auf das Erarbeiten einer beruflichen Wie-

dereingliederungsstrategie und der Unterstützung im Bewerbungsprozess konzentrieren, 

begleiten die Sozialarbeitenden in den Themen Finanzen, Familie, Gesundheit, Wohnen und 

soziale Integration. Die Synergien der Kompetenzen und beruflichen Instrumente dieser bei-

den Berufsgruppen sollen einerseits zu einer schnelleren und nachhaltigeren Rückkehr in 

den Arbeitsmarkt beitragen und andererseits die Kosten für die Betreuung senken. Die Sozi-

alhilfebeziehenden haben gleichzeitig Zugang zu den Vermittlungsleistungen des RAV sowie 

zu den sozialen Integrationsangeboten der Sozialhilfe. 

In der Stadt Zürich lancierten die Sozialen Dienste (SOD) und das Amt für Wirtschaft und 

Arbeit des Kantons Zürich (AWA) im Jahr 2013 das zweijährige Pilotprojekt «Coaching für 

Ausgesteuerte». Es hatte zum Ziel, die Schnittstelle zwischen Arbeitslosenversicherung und 

Sozialhilfe zu optimieren. Sowohl von Seiten der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 

(RAV) als auch von Seiten der Sozialhilfe flossen die jeweiligen Kernkompetenzen ein.  

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/social/RI/Canton_Vaud_Flyer_Unit%C3%A9s_Communes.pdf
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Die Personalberatenden der RAV brachten ihr Wissen rund um die arbeitsmarktliche Bera-

tung, Vermittlung und Qualifizierung von Stellensuchenden ein, während die Sozialarbeiten-

den ganzheitliche Sozialberatung erbrachten. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen im Rahmen des Pilotprojekts wurde das Projekt im Jahr 

2015 unter dem Namen «Sozialberatung im RAV» flächendeckend und in leicht angepasster 

Form in allen sechs städtischen RAV eingeführt. Das Beratungsangebot steht seither allen 

Stellensuchenden offen, die einen Bedarf an persönlicher Hilfe haben und keine Sozialhilfe 

beziehen – unabhängig von ihrem Versicherungsanspruch. Persönliche, gesundheitliche, fi-

nanzielle oder soziale Schwierigkeiten sollen möglichst frühzeitig in den Kurzberatungen an-

gegangen werden, damit sich die jeweilige Person wieder auf die Stellensuche konzentrieren 

kann. Die Beratungen vor Ort in den einzelnen RAV werden von Sozialarbeitenden der je-

weiligen Intakes der Sozialen Dienste Stadt Zürich im Rahmen eines Job-Enrichments er-

bracht. Insgesamt stehen 150 Stellenprozente zur Verfügung. Die Anmeldung für die Bera-

tungsgespräche erfolgt entweder durch die RAV-Beratenden oder durch die Stellensuchen-

den selbst. Die Personalberatenden können zudem im Rahmen einer «Fachberatung» eigene 

Fragen mit den Sozialarbeitenden klären und von der Möglichkeit einer Zweitmeinung pro-

fitieren. Für Personen, welche keinen Anspruch (mehr) auf Taggelder gegenüber der Arbeits-

losenversicherung (ALV) und (noch) keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben, gibt es die Mög-

lichkeit über den Verein «Schnittstelle ALV SH» einen Antrag für die Finanzierung von Integ-

rationsmassnahmen zu stellen. Der Verein wurde zu diesem Zweck gegründet und verwaltet 

die akquirierten finanziellen Mittel. Die Sozialarbeitenden sind in diesem Prozess für die 

Überprüfung der finanziellen Verhältnisse und Voraussetzungen zuständig. Das Angebot der 

«Sozialberatung im RAV» wird von den Personalberatenden wie auch von den Stellensu-

chenden wegen seiner Niederschwelligkeit und differenzierten Unterstützung als sehr wert-

voll erlebt. Die Sozialarbeitenden empfinden das Job-Enrichment als spannende Bereiche-

rung. Durch ihre Präsenz vor Ort lernen sie den RAV-Betrieb kennen und übernehmen zwi-

schen den beiden Institutionen eine wichtige Botschafter:innenrolle. 

Der Kanton Freiburg verfügt mit dem Integrationspool+ (IP+) eine innovative Massnahme 

zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Der IP+ richtet sich an stellensuchende Perso-

nen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen haben oder ausgesteuert sind, 

Leistungen der Sozialhilfe beziehen oder während der letzten 12 Monate bezogen haben, 

sowie motiviert sind, eine neue Stelle zu finden. Der IP+ plus bietet Betreuung durch ein 

Zweierteam, das aus einer Personalberaterin bzw. einem Personalberater und einer Sozial-

arbeiterin bzw. einem Sozialarbeiter besteht. Eingeschlossen ist ein intensives Coaching 

während maximal 9 Monaten (individuelle Beratung) sowie koordinierte Gewährung von 

Massnahmen zur sozialen Integration (SEM) und beruflichen Eingliederung (Vertrag nach 

BAMG – Gesetz über die Beschäftigung und den Arbeitsmarkt). Die Bilanz nach den ersten 5 

Jahren ist positiv: Für über 45 Prozent der betreuten Personen konnte eine Eingliederungs-

lösung gefunden werden. 

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/beratung/erwachsene/sozialberatung_rav.html
https://www.fr.ch/de/alltag/integration-und-soziale-koordination/integrationspool
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5. Fazit und Empfehlungen 

Im bestehenden System gibt es bereits viele etablierte und effektive Massnahmen, um Sozi-

alhilfeabhängigkeit bei Langzeitarbeitslosigkeit und nach Aussteuerung vorzubeugen. Diese 

Ansätze können aus Sicht der SKOS optimiert und ausgebaut werden. 

• Die Massnahmen des Bundes zur Förderung des inländischen Ar-

beitskräftepotenzials leisten einen wichtigen Beitrag, insbesondere 

die Massnahmen 3 («viamia»), 5 («Wiedereingliederung von schwer 

vermittelbaren und älteren Arbeitslosen») und 6 («Pilotversuch für 

Personen über 50 Jahre, denen die Aussteuerung droht oder die be-

reits ausgesteuert sind»). Aus Sicht der SKOS ist es sinnvoll, diese 

Massnahmen unabhängig von Alterslimiten anzubieten, wenn sie 

sich als wirksam erweisen. 

• Umschulungen und Weiterbildungen sollen vermehrt gefördert wer-

den, unabhängig von Alterslimiten. Dies betrifft sowohl die Sozial-

hilfe als auch die Arbeitslosenversicherung und das System der sozi-

alen Sicherheit und der Bildung insgesamt. Hierfür braucht es einen 

systemischen Paradigmawechsel weg von der möglichst raschen Ar-

beitsmarktintegration hin zur möglichst nachhaltigen Arbeits-

marktintegration, in der Bildung als sinnvolle Investition betrachtet 

wird. Programme wie FORJAD/FORMAD oder Arbeitsmarktstipen-

dien sind beispielhaft und können auch andernorts eingeführt wer-

den. 

• Die gute Zusammenarbeit zwischen der Arbeitslosenversicherung 

und der Sozialhilfe ist ein zentraler Faktor. Jeder Bereich hat seine 

Kernkompetenzen, von der das jeweils andere System profitieren 

kann. Eine gute Grundlage bietet der im Rahmen der IIZ Schweiz ver-

fasste Bericht aus dem Jahre 2017 (WBF, 2017). Diese Zusammenar-

beit soll ausgebaut und optimiert werden. Ein gezieltes Coaching der 

Stellensuchenden, das bei kumulierten Risikofaktoren frühzeitig ein-

setzt, soll koordiniert von RAV und Sozialhilfe angeboten werden. Er-

folgreiche Projekte und Programme wie die «Unités communes», die 

«Sozialberatung im RAV» oder der «Integrationspool+» funktionie-

ren nach diesem Prinzip und können in anderen Regionen und Kan-

tonen übernommen werden. 

• Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen der ALV für Nichtleis-

tungsbeziehende gemäss Art. 59d sollen möglichst vielen Personen 

zugänglich gemacht werden: Ausgesteuerten, Selbständigerwerben-

den und Sozialhilfebeziehenden. Gemeinsame Sensibilisierungskam-

pagnen der Sozialhilfe und der ALV können dazu beitragen. 
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• Die kantonalen Sozialhilfegesetze sollten so formuliert werden, dass 

in Ergänzung zur beruflichen und sozialen Integration die Bildung von 

Sozialhilfebeziehenden gefördert werden kann. Im Rahmen der 

SKOS-Richtlinienrevision 2025 wird ein Vorschlag geprüft, wie die 

Förderung der Bildung besser in den SKOS-Richtlinien verankert wer-

den kann.  

• Grundsätzlich bietet das AVIG heute schon den Rahmen, um den in 

diesem Papier vorgeschlagenen Paradigmawechsel zur Förderung 

der Bildung umzusetzen. Um den Paradigmawechsel zu unterstrei-

chen, schlägt die SKOS folgende Erweiterung des Zweckartikels (Art. 

1a, Abs. 2) vor: «Es will drohende Arbeitslosigkeit verhüten, beste-

hende Arbeitslosigkeit bekämpfen, die rasche und dauerhafte Ein-

gliederung in den Arbeitsmarkt fördern, sowie mittels geeigneten 

Massnahmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung Langzeitar-

beitslosigkeit und strukturelle Arbeitslosigkeit verhindern.» 

• Gemäss dem SBFI entfallen rund die Hälfte der Abschlüsse einer Be-

rufsbildung von Erwachsenen von über 25 Jahren auf die Alters-

gruppe 25-29 Jahre (SBFI, 2022, S. 19). Die SKOS schlägt vor, die Al-

tersgrenze für Ausbildungszuschüsse auf 25 Jahre zu senken (Art. 66a 

AVIG). 
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